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An die zur Bundestagswahl  
wahlberechtigten CDU-Mitglieder  
im Wahlkreis 100 (Rheinisch-Bergischer Kreis)  
sowie die Mitglieder des CDU-Kreisverbandes  
Rheinisch-Bergischer Kreis 
 
 
 
 12. April 2021 
 
 
EINLADUNG // 73. Kreisparteitag und Wahlkreismitgliederversammlung zur Aufstellung eines CDU-
Wahlkreisbewerbers1 sowie Vorbereitung des Aufstellungsverfahrens zur CDU-Landesliste für die Bun-
destagswahl 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 
 
im Hinblick auf die Bundestagswahl am 26. September 2021 laden wir Sie hiermit herzlich zu einer Wahl-
kreismitgliederversammlung zur Aufstellung unseres Bewerbers für den Bundestagswahlkreis 100 (Rhei-
nisch-Bergischer Kreis) sowie gleichzeitig zum 73. Kreisparteitag zur Wahl von Vertretern zur Landesver-
treterversammlung für die Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl sowie zur turnusgemäßen 
Neuwahl der Kreisverbandsdelegierten für den Bundesparteitag und den Landesparteitag ein. 
 
Die COVID-19-Pandemie erschwert derzeit die Durchführung von Präsenzversammlungen in gewohnter 
Weise. Deshalb wurde unlängst eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass die Parteien – so-
weit erforderlich – ausnahmsweise von Teilen ihres üblichen Aufstellungsverfahrens abweichen können.  
 
Unser erweiterter CDU-Kreisvorstand hat hiervon Gebrauch gemacht und beschlossen, eine Teilnahme 
an unserer Aufstellungsversammlung teilweise auch per Internet-Videokonferenz zu ermöglichen. Wich-
tig: Leider ist aus gesetzlichen Gründen eine rechtlich verbindliche, persönliche Stimmabgabe bei der 
Wahl des Wahlkreisbewerbers per Internet nicht möglich. Das bedeutet, dass sich weiterhin jeder, der 
seine Stimme abgeben will, persönlich am Versammlungsort einfinden muss und nur dort wählen kann. 
Hierfür werden die Wahlgänge auch eigens auf mehrere Stunden verlängert. Zur genauen Vorgehens-
weise und zu den weiteren Einzelheiten verweise ich auf die Informationen auf Seite 4 sowie den auf 
www.cdu-kreisparteitag.de abrufbaren Kreisvorstandsbeschluss, den wir Ihnen auf Wunsch auch per  
E-Mail oder Post zuschicken. 
 
Wir möchten vor allem diejenigen Mitglieder, die sich durchaus vorstellen könnten, an der Versamm-
lung überwiegend per Internet-Videokonferenz teilzunehmen und lediglich zur persönlichen Stimmab-
gabe am Versammlungsort vorbei zu kommen, ausdrücklich dazu ermuntern, von dieser neuen Teil-
nahmevariante Gebrauch zu machen. Sie würden uns damit die weitere Organisation und Durchfüh-
rung der Aufstellungsversammlung unter den besonderen Bedingungen der COVID-19-Pandemie sehr 
erleichtern.  

 
1 Zur leichteren Lesbarkeit haben wir in dieser Einladung nur das generische Maskulinum 
verwendet, vgl. Punkt 4 der Hinweise auf Seite 3. 
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Unsere Versammlung findet in hybrider Form statt. 
 
Tag: 
Uhrzeit: 

Samstag, 8. Mai 2021 
Beginn: 10:00 Uhr 
 

Sie haben die Wahl:  
Sie können die ganze Zeit in Präsenz vor Ort im 
Bergischen Löwen teilnehmen oder nur für die 
Wahlhandlung bis spätestens 15:00 Uhr in den 
Bergischen Löwen kommen, wenn Sie die restliche 
Versammlung per Videokonferenz verfolgen 
möchten! 

Tagungsort: Bürgerhaus Bergischer Löwe 
Theatersaal 
Konrad-Adenauer-Platz 
51465 Bergisch Gladbach 

 
Tagesordnung: 
 
1) Eröffnung und Begrüßung 
2) Regularien 

a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 
b) Wahl eines Versammlungsleiters und eines stellv. Versammlungsleiters 
c) Genehmigung der Tagesordnung 
d) Wahl einer Wahlkommission zur Mandatsprüfung und Stimmzählung 
e) Wahl eines Schriftführers für die nach dem Muster der Bundeswahlordnung (BWO)  

anzufertigende Niederschrift sowie für die Parteitagsniederschrift 
f) Wahl von zwei Versammlungsteilnehmern, die neben dem Versammlungsleiter nach dem Muster 

der BWO an Eides statt versichern, dass die Wahl des Bewerbers in geheimer Abstimmung er-
folgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war 
und dass die Bewerber Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung in ange-
messener Zeit vorzustellen 

g) Wahl einer Vertrauensperson und stellv. Vertrauensperson für den – nach dem Muster der BWO 
dem Wahlleiter – einzureichenden Wahlvorschlag 

3) Bericht der Wahlkommission 
4) Hinweise und Feststellungen zum Aufstellungsverfahren 
 
5) Wahlgang „Bewerber für den Bundestagswahlkreis 100 (Rheinisch-Bergischer Kreis)“ mit der Mög-

lichkeit der Vorstellung der Bewerber und anschließender Aussprache2 
6) Wahlgang „Wahl von Vertretern und Ersatzvertretern unseres CDU-Kreisverbandes für die Lan-

desvertreterversammlung zur Aufstellung der CDU-Landesliste NRW“ 
7) Wahlgang „Wahl von Delegierten und Ersatzdelegierten unseres CDU-Kreisverbandes 

a) für den Bundesparteitag 
b) für den Landesparteitag“ 

 
Eröffnung und gemeinsame Durchführung der Wahlgänge der TOP 5, 6 und 7 
++ Dieser TOP ist bis 15:00 Uhr bzw. mind. drei Stunden geöffnet ++ 
 

8) Auszählung und Mitteilung der Wahlergebnisse der TOP 5, 6 und 7 
9) Verlesen und Genehmigung der Niederschrift nach dem Muster der BWO 
10) Verschiedenes 
11) Schlusswort und Ende der Veranstaltung 
 
  

 
2 Wahlvorschläge können vorab oder auf der Versammlung unterbreitet werden. Alle Wahlvorschläge, die uns bis zum 5. Mai 2021, 
12:00 Uhr, in der Kreisgeschäftsstelle bekannt sind, werden wir vor der Versammlung auf www.cdu-kreisparteitag.de zum Download 
sowie während der Versammlung als Tischvorlage und Aushang zur Verfügung stellen. Hiervon bleibt das Recht auf eine persönliche 
Vorstellung vor Ort oder per Video unberührt. 



 

Seite 3 von 4 

Wenn Sie – egal ob in Präsenz im Saal oder zunächst hybrid per Videokonferenz – teilnehmen möch-
ten, melden Sie sich bitte an. Sie erleichtern unserer Kreisgeschäftsstelle damit erheblich die Vorberei-
tung. Wenn Sie an der Versammlung teilweise per Internet-Videokonferenz teilnehmen wollen, müssen 
Sie sich zudem anmelden und uns eine E-Mail-Adresse nennen, über die wir Ihnen dann die erforderli-
chen Einwahldaten zusenden! 
 
Ihre Anmeldung ist mit dem beigefügten Formular (Post/Fax), telefonisch (02202 936950), formlos per  
E-Mail (info@cdu-rhein-berg.de) oder über die Internetseite www.cdu-kreisparteitag.de möglich.  
Dort bieten wir diese Einladung und sämtliche Informationen auch noch einmal zum Download an. Bitte 
beachten Sie insbesondere auch die auf dieser Seite abgedruckten wichtigen Hinweise und die auf um-
seitiger Seite 4 abgedruckten Informationen zum Ablauf! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitte bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Uwe Pakendorf Lennart Höring 
Kreisvorsitzender Kreisgeschäftsführer 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1) Bei form- und fristgerechter Einladung ist die Versammlung 

ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfä-
hig. 

2) Aus organisatorischen Gründen werden alle teilnahmebe-
rechtigten Mitglieder gebeten, ihre Teilnahme an der Ver-
sammlung sowie ihre voraussichtliche Weise der Teilnahme 
(Anwesenheit vor Ort und/oder teilweise Teilnahme per In-
ternet-Videokonferenz) vorab anzumelden. Eine Teilnahme 
an der Präsenzversammlung durch persönliche Anwesen-
heit am Versammlungsort ist gleichwohl auch ohne vorhe-
rige Anmeldung jederzeit möglich. Die Einwahl in die Inter-
net-Videokonferenz setzt hingegen eine rechtzeitige An-
meldung bei der Kreisgeschäftsstelle voraus, damit die Ein-
wahldaten per E-Mail mitgeteilt werden können. Eine An-
meldung verpflichtet nicht zur anschließenden Teilnahme.  
 

Bitte verwenden Sie zur Anmeldung das beigefügte Formu-
lar und senden es uns per Post, Fax oder E-Mail zurück. Al-
ternativ dazu nehmen wir Ihre Anmeldung gerne auch tele-
fonisch unter 02202 936950, formlos per E-Mail an 
info@cdu-rhein-berg.de oder mittels Internetformular on-
line auf www.cdu-kreisparteitag.de entgegen. 

 
3) Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis oder einen gültigen 

Reisepass mit, damit Sie sich im Bedarfsfall im Tagungsbüro 
ausweisen können und die Mandatsprüfungskommission 
Ihre Stimmberechtigung erforderlichenfalls überprüfen 
kann. 

4) Alle Ämter und Funktionen stehen unabhängig von der 
sprachlichen Bezeichnung selbstverständlich in gleicher 
Weise Frauen, Männern und diversgeschlechtlichen Men-
schen offen. Die Verwendung des generischen Maskulinums 
in dieser Einladung erfolgt lediglich zwecks besserer Les-
barkeit.  

5) Im Hinblick auf Corona/Covid-19 erfolgen Vorbereitung und 
Durchführung der Versammlung selbstverständlich in enger 

Abstimmung mit den zuständigen Behörden und unter Ein-
haltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.  

6) An der Wahl des Wahlkreisbewerbers unter TOP 5 können 
nur teilnehmen: 
a) Mitglieder unseres CDU-Kreisverbands, die am Ver-

sammlungstag im Wahlkreis wahlberechtigt sind, 
b) sonstige Mitglieder der CDU Deutschlands, die am 

Versammlungstag im Wahlkreis wahlberechtigt sind, 
aber einem anderen CDU-Kreisverband angehören. 

7) An der Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter für die Lan-
desvertreterversammlung zur Aufstellung der CDU-Lan-
desliste für Nordrhein-Westfalen unter TOP 6 können nur 
teilnehmen: 
a) Mitglieder unseres CDU-Kreisverbands, die am Ver-

sammlungstag in Nordrhein-Westfalen wahlberech-
tigt sind, 

b) sonstige Mitglieder der CDU Deutschlands, die am 
Versammlungstag im Gebiet unseres Kreisverbands 
wahlberechtigt sind, aber einem anderen CDU-Lan-
desverband angehören. 

8) An der Wahl der Delegierten für den Bundesparteitag und 
für den Landesparteitag (TOP 7) können nur Mitglieder un-
seres CDU-Kreisverbandes teilnehmen. 

9) Wahlberechtigt ist, wer Deutscher im Sinne von Artikel 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes ist, das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Wohnung innehat oder sich 
sonst gewöhnlich aufhält. Ausgeschlossen vom Wahlrecht 
ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt. 

10) Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen auf 
der Rückseite, in dem weitere Hinweise zu dem diesmal 
ausnahmsweise etwas anderen Ablauf der Aufstellungs-
versammlung, insbesondere zur Durchführung von Wahl-
gängen, gegeben werden.  
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Informationen zur Änderung des Aufstellungsverfahrens aufgrund der  
COVID-19-Bewerberaufstellungsverordnung 
 
 
Der Deutsche Bundestag hat im Januar festgestellt, dass 
aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die 
Durchführung von Aufstellungsversammlungen derzeit ganz 
oder teilweise unmöglich ist. Der Bundesminister des Innern, 
für Bau und Heimat hat deshalb mit Zustimmung des Deut-
schen Bundestages auf Grundlage von § 52 Absatz 4 des 
Bundeswahlgesetztes Anfang Februar die sogenannte CO-
VID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung erlassen.  
 
Diese Rechtsverordnung erlaubt es den Parteien, im weite-
ren Aufstellungsverfahren zur Bundestagswahl 2021 wegen 
der COVID-19-Pandemie von bestimmten gesetzlichen und 
satzungsrechtlichen Vorgaben notfalls abweichen zu kön-
nen. Der Landesvorstand der CDU Nordrhein-Westfalen hat 
dazu am 15.02.2021 einen Umsetzungsbeschluss für unseren 
Landesverband gefasst und den notwendigen Rechtsrah-
men für örtliche Verfahrensänderungen geschaffen. Unser 
Kreisvorstand hat daraufhin aus gegebenem Anlass be-
schlossen, von einem Teil der durch die COVID-19-Wahlbe-
werberaufstellungsverordnung und des Landesvorstands-
beschlusses eröffneten Möglichkeiten Gebrauch zu machen. 
 
Leider ist es rechtlich nach wie vor nicht möglich, die per-
sönliche Stimmabgabe eines Mitglieds im Rahmen des Auf-
stellungsverfahrens durch ein digitales, über das Internet 
durchgeführtes Verfahren rechtssicher und verbindlich zu 
ersetzen.  
 
Unsere Wahlkreismitgliederversammlung sowie der 73. Kreis-
parteitag finden deshalb nach wie vor als Präsenzversamm-
lung statt. Jedoch wird den stimmberechtigten Parteimit-
gliedern die Gelegenheit gegeben, sowohl persönlich am 
Versammlungsort anwesend an der Versammlung teilneh-
men zu können als auch – größtenteils, jedoch nicht vollstän-
dig – im Wege elektronischer Kommunikation per Internet-
Videokonferenz. 
Wichtig: An den eigentlichen Wahlgängen zur Wahl des 
Wahlkreisbewerbers (TOP 5) können sich die teilnahmebe-
rechtigten Mitglieder in jedem Fall nur durch persönliche 
Stimmabgabe am Versammlungsort beteiligen. Dasselbe 
gilt für alle weiteren Wahlgänge (TOP 6 und 7). Abgesehen 
von dieser Einschränkung steht es den teilnahmeberechtig-
ten Parteimitgliedern jedoch in der übrigen Zeit, hinsichtlich 
der sonstigen Teile der Versammlung, frei, an dieser entwe-
der persönlich anwesend vor Ort teilzunehmen oder im 
Wege elektronischer Kommunikation per Internet-Videokon-
ferenz ihre Mitgliederrechte auszuüben. 
 
Wer will, kann also im Wesentlichen von zu Hause, im Büro 
oder von unterwegs aus per Internet den Versammlungsver-
lauf verfolgen, den Vorstellungsreden zuhören, Fragen stel-
len und an offenen Abstimmungen, z.B. zu den Regularien, 
teilnehmen. Lediglich für die eigentlichen Wahlgänge (TOP 5, 
6, und 7) ist es dann notwendig, einmal (nur im Falle einer not-
wendig werdenden Stichwahl auch zweimal) im Laufe des 
Tages am Veranstaltungsort vorbei zu schauen und vor Ort 
persönlich seine Stimme abzugeben.  
Damit alle Mitglieder, die an der Versammlung überwiegend 
per Internet-Videokonferenz teilnehmen, genügend Gele-
genheit haben, sich zwischendurch zur persönlichen Stimm-
abgabe an den Versammlungsort zu begeben, laufen die 
Wahlgänge über mehrere Stunden lang. 

Für den zeitlichen Ablauf und die Zeitfenster für den ersten 
Wahlgang sowie für einen ggfls. erforderlichen Stichwahl-
Wahlgang gilt dabei Folgendes: 
Jeder Wahlgang dauert mindestens drei Stunden lang. Es 
kann sein, dass ein Wahlgang länger als drei Stunden läuft, 
aber er läuft nicht weniger als drei Stunden. Der erste Wahl-
gang wird frühestens um 15:00 Uhr geschlossen. 
Dasselbe gilt für die zeitlich parallel dazu stattfindende 
Wahlen in TOP 6 und 7. Sollte eine Stichwahl zur Wahl des 
Wahlkreisbewerbers erforderlich werden, wird auch dieser 
Wahlgang mindestens drei Stunden lang dauern. 
Sowohl für den ersten Wahlgang als für einen ggfls. zweiten 
Wahldurchgang für eine Stichwahl oder die Wahlen zu TOP 
6 und 7 gilt im Übrigen: Sollten zum betreffenden Zeitpunkt, 
an dem der Wahlgang zu schließen ist, noch teilnahmebe-
rechtigte Parteimitglieder zur persönlichen Stimmabgabe in 
einer Warteschlange am Versammlungsort anstehen, wird 
der Wahlgang erst geschlossen, wenn das letzte anste-
hende Parteimitglied gewählt hat. D.h., zusammenfassend: 
Wer sicher gehen will, sich am ersten Wahlgang zu beteili-
gen, darf nicht zu spät erscheinen und muss bis spätestens 
15:00 Uhr am Versammlungsort wählen kommen.  
 
Wir bitten alle teilnahmeberechtigten Mitglieder, die über 
ein Internet-fähiges Endgerät verfügen und sich eine teil-
weise Teilnahme an der Versammlung im Wege elektroni-
scher Kommunikation per Internet-Videokonferenz vorstel-
len, nach Möglichkeit bevorzugt von dieser Form der Teil-
nahme Gebrauch zu machen und sich lediglich zeitweise 
zwischendurch zum Zwecke der persönlichen Stimmabgabe 
am Versammlungsort einzufinden, im Übrigen aber ihre Mit-
gliederrechte im Wege elektronischer Kommunikation aus-
zuüben. 
 
Alle übrigen Mitglieder, die nicht über ein Internet-fähiges 
Endgerät verfügen oder eine teilweise Teilnahme an der Ver-
sammlung im Wege elektronischer Kommunikation per Inter-
net-Videokonferenz nicht wahrnehmen oder aus sonstigen 
Gründen hierauf verzichten wollen, können hingegen selbst-
verständlich in gewohnter Weise persönlich am Versamm-
lungsort anwesend über die gesamte Veranstaltungsdauer 
hinweg an der Versammlung teilnehmen. 
 
Die Einzelheiten finden Sie im Beschluss des Kreisvorstands, 
der diese und alle weiteren Verfahrensfragen detailliert re-
gelt. Sie finden diesen online zum Download auf www.cdu-
kreisparteitag.de bzw. wir senden Ihnen diesen auf Anfor-
derung gerne per Post oder E-Mail zu.  
 
Sollten Sie Nachfragen zum weiteren Verfahren zur Bundes-
tagswahl 2021 haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen 
unserer Kreisgeschäftsstelle gerne zur Verfügung. 
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